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Seite des
Prasidenten

Liebe Leserinnen und Leser

Immer noch lauft im Kino «Der Verding-
bub», ein sehenswerter Film. Darin wird
auf eindriickliche Weise ein dunkles Kapi-
tel der Schweizergeschichte aufgerollt. Er-
driickende Bilder zeigen Verlogenheit und
Angst vor Neuem, seelischen und koérperli-
chen Missbrauch, Uberheblichkeit von Be-
hordemitgliedern, Abgeschiedenheit land-
licher Gegenden, verkrustete Strukturen,
Armut und Hunger. Wehe demjenigen, der
es wagt, sich gegen das Althergebrachte
zu stemmen. Dies muss im Film eine Lehre-
rin erfahren, die 6ffentlich einsteht fiir die
Rechte der Verdingkinder. Sie wird entlas-
sen und mit Schimpf und Schande aus dem
Dorf vertrieben. «Eine klare Geschichte,
klare Bilder, deutliche Menschen. Nichts
soll denunzieren. Jeder hat seine Probleme,
seine Sicht auf die Dinge. Jeder hat aus
sich heraus Recht», so steht es im offiziel-
len Begleittext zum Film.

Und tatsachlich, es waren damals nicht
nur die Verdingkinder, die gelitten ha-
ben. Noch vor wenigen Jahrzehnten wa-
ren viele Leute in der Schweiz arm, es war
keine Selbstverstandlichkeit gesattigt vom
Tisch aufzustehen. Das Leben war Uberle-
benskampf, wehe wenn eine Missernte den
kargen Ertrag vernichtete. Es blieb kaum
Zeit und Geld fiir Zerstreuung und Weiter-
bildung.

Es waren also nicht nur die Verdingkinder,
die gelitten haben. Im 19. Jahrhundert
sollen etwa zehn Prozent ohne Einkom-
men gewesen sein. Es gab fiir sie weder
Arbeitslosenversicherung, AHV, IV noch
irgendwelche Renten oder Pensionen.
Die heute bekannte und gesetzlich ab-
gesicherte Fiir- und Vorsorge musste
zwischen 1850 und 1950 erfunden, auf-
gebaut und seither schrittweise ange-
passt werden. Fiir uns kaum vorstellbar,
dass unsere Vorfahren in einer armlichen
Welt ohne Kinder- und Altersheime, ja gar
ohne Spitéler lebten. So hat die friithere
bauerlich und handwerklich gepréagte Ge-
sellschaft andere Formen der Fiirsorge
entwickelt. Die Grossfamilien mit eige-
nem Hof und Selbstversorgung boten
Raum und Nahrung fiir die Randstandi-
gen. Die Gemeinde bezahlte eine kleine
Entschadigung fiir Wohnrecht, Nahrung
und weitere Aufwendungen. Den Vertrag
zwischen Gemeinde und Pflegeeltern
nannte man nach dem damaligen Sprach-
gebrauch «Verdingung», dementspre-
chend hiessen die Pflegekinder «Ver-
dingkinder».

Aus einem Protokoll einer Gemeinde
geht folgendes hervor: «Dem Anton K. in
D. wurde der Knabe J.0. auf ein Jahr ver-
dungen. Die Gemeinde muss ihm dafiir
17 Gulden bezahlen. K. hat sich verpflich-
tet, J. mit Speis und Trank und Kleidung
standesgemdss zu unterhalten und zu
verpflegen und gehdrig in die Schule und
in den Religionsunterricht zu schicken ».

Der Kinofilm «Der Verdingbub» mag mehr
oder weniger gefallen. Die Schauspie-
ler sind geschickt ausgewahlt. Hoffnung
weckt die Hochbegabung des Hauptdar-
stellers im Bereich Musik. Mich hat der
Film beeindruckt. Er nimmt Stellung, riit-
telt auf gegen Ungerechtigkeit und steht
ein fuir eine Kultur der Mitmenschlichkeit.
Er zeigt die Auswirkungen von Verlogen-
heit und vom ausschliesslichen Festhal-
ten am Althergebrachten, nur um seine
Vorteile zu behalten.

Und wahrend des ganzen Filmes hat mich
ein Gedanke nicht losgelassen. Wie er-
ging es Verdingkindern, die nicht hochbe-
gabt, sondern gar behindert waren?
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Euer Bruno Schlegel
Prasident sonos



	Seite des Präsidenten

